
220 Z entra le  O rgane  d .  s taa t l ichen  Verwaltung

Regierung den Erfordernissen der Durchführung der 
staatlichen Aufgaben, insbesondere der Volkswirt
schaftspläne, anzupassen, und entsprechend seiner 
Nomenklatur die Mitarbeiter für leitende Staats- und 
Wirtschaftsfunktionen zu bestätigen;

b) die Entwürfe der Volkswirtschaftspläne und der 
Staatshaushaltspläne zu beschließen, sie der Volks
kammer vorzulegen, sowie Maßnahmen zu ihrer 
Durchführung und zur Festigung des Kredit- und 
Währungssystems zu treffen;

c) die Durchführung der Gesetze, den Schutz der gesell
schaftlichen und staatlichen Ordnung, den Schutz des 
Volkseigentums und die Rechte der Rürger zu sichern;

d) die Grundsätze für die Tätigkeit der diplomatischen, 
wirtschaftlichen und kulturellen Organe zu bestim
men, die die Reziehungen auf diesen Gebieten mit 
anderen Staaten regeln und pflegen;

e) die Arbeit der Räte der örtlichen Organe der Staats
gewalt zu leiten und ihre Struktur den Erfordernis
sen der Durchführung der staatlichen Aufgaben, ins
besondere der Volkswirtschaftspläne, anzupassen.

§4
(1) Der Ministerrat hat das Recht der Gesetzesinitiative.
(2) Er hat das Recht, auf der Grundlage der Beschlüsse 

und Gesetze der Volkskammer Verordnungen und Verfü
gungen zu erlassen. Er ist berechtigt, Anordnungen, Durch
führungsbestimmungen und Verfügungen der Minister, der 
Staatssekretäre m. e. G. und der Leiter anderer zentraler 
staatlicher Organe sowie Beschlüsse der Räte der Bezirke 
aufzuheben.


